Preisgabe der Unabhängigkeit

Gemäß Bundesblatt 2004 S. 6474 hat der Bundesrat im Zusammenhang mit den Schengen/Dublin-Verträgen folgende „Erklärung der Schweiz“ abgegeben:

Die Maximalfrist von zwei Jahren nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b schließt sowohl die Genehmigung als auch die Umsetzung des Rechtsakts oder der Maßnahme ein. Sie umfasst folgende Verfahrensschritte:

-
die Vorbereitungsphase, 

-
das parlamentarische Verfahren,

-
die Referendumsfrist (100 Tage nach der amtlichen Veröffentlichung des Rechtsakts) und gegebenenfalls

-
das Referendum (Organisation und Abstimmung).
Der Bundesrat unterrichtet den Rat und die Kommission unverzüglich über die Beendigung jedes einzelnen Verfahrensschritts.

Der Bundesrat verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, damit die oben genannten Verfahrensschritte so schnell wie möglich durchgeführt werden können.
Das bedeutet, dass im Bereich der Schengen/Dublin-Thematik  Rechtsakte ausländischen Ursprungs in das schweizerische Recht überzuführen sind und darüber zwei ausländischen Behörden regelmäßig zu rapportieren ist. Damit verzichtet der Bundesrat auf seine Unabhängigkeit bezüglich der Gesetzgebung und können höchstens noch die Stimmberechtigten mittels des aufwändigen Referendums eine Korrektur herbeiführen. Es entfällt auch das in Art. 147 der Bundesverfassung verankerte Vernehmlassungsverfahren, indem der Inhalt der Gesetzgebung im Zeitpunkt seiner Übernahme bereits feststeht.
